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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

 

1. Öffentliche Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB 

Nr. 
Datum Stel-
lungnahme 

Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag / Beschlussvorschlag 

1.  Einwender 1 

vom 
07.11.2024 

Die Aussage, dass der Landwirt kein Interesse an der Fläche hat, ist 
nicht richtig. 

Die Aussage wird in der Begründung überarbeitet: Es stimmt, dass 

der bisherige Landwirt weiterhin Interesse an der Fläche hat. Aller-
dings wurde der Pachtvertrag privatrechtlich nicht verlängert, wo-
rauf die Stadt keinen Einfluss nehmen konnte. Gleichzeitig hat ein 

ortsansässiger Landwirt seine Anbauflächen reduziert, wodurch sich 
für den bisherigen Landwirt die Möglichkeit ergab, neue Flächen zu 
erwerben oder zu pachten. 
 

Ergebnis der Abwägung: 
Die Begründung des Bebauungsplanes wird angepasst. 

2.  Einwender 2  
vom 
10.11.2024 

Ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass wir ein Feld direkt an der 
geplanten PV-Anlage haben. In unserer Wiese läuft eine Entwässe-
rung (Drainage) direkt dann quer über die Fläche, wo die PV-An-

lage entstehen soll. Die Drainage verläuft von Westen nach Osten. 
Sind auch dagegen, weil wir dadurch einen Schatten auf unserer 
Fläche haben. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bin in keinster Weise von so einer Dimension begeistert, wie hier 
eine PV-Anlage entstehen soll. Die schönsten, ebenen Flächen zu 

verbauen, gibt genug andere unwegsame Wiesen, wo nicht so be-
wirtschaftet werden können wie diese, und der vorherige Pächter 
sich sehr um eine saubere und ökologische Bewirtschaftung (Biobe-
trieb) der Flächen gekümmert hat. Sich jetzt neue Pachtflächen su-
chen muss und dann auch noch weiter fahren muss, da frägt keiner 
nach der Schädigung des Klimas, geschweige was für höhere Kos-

ten für den Landwirt jetzt entstehen, höherer Dieselverbrauch, 
mehr Verschleiß an den Fahrzeugen, mehr Zeit auf der Straße wie 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
Die Drainage der Nachbarfläche muss weiterhin gewährleistet sein. 
Änderungen an der Entwässerung sind nicht vorgesehen, jedoch ist 

die Drainage während der Bauausführung zu beachten. 
 
Ein Schattenwurf auf das westlich angrenzende Feld ist höchst un-

wahrscheinlich und hat keine wesentliche Bedeutung. Der Streifen 
für die Pflanzung von Sträuchern wird von 1,5 m auf 2,5 m verbrei-
tert, sodass die Gehölze mit ausreichend Abstand zu den Nachbar-
grundstücken wachsen können. Verschattungen werden durch die 

Auswahl geeigneter Pflanzenarten und regelmäßige Pflege vermie-
den. Entsprechende Pflegemaßnahmen werden in die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes mit aufgenommen. 
 
Das vorliegende Plangebiet wird als geeignet für die Errichtung ei-
ner Freiflächenphotovoltaikanlage bewertet. Die geplante Größe 
entspricht dem üblichen Maß und den Kemptener Leitlinien und 

wird nicht als überdimensioniert betrachtet. 
Es stehen ausreichend alternative landwirtschaftliche Flächen zur 
Verfügung, die weiterhin für die Futtermittelproduktion genutzt 
werden können. Die Ersatzflächen befinden sich nur wenige hun-
dert Meter entfernt und sind für den Landwirt problemlos nutzbar. 
Dadurch entstehen weder unzumutbare Nachteile noch erhebliche 

zusätzliche Kosten. Auch eine übermäßige Beeinträchtigung des 
Klimas ist nicht zu erwarten. 
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auf dem Feld, deswegen wird sein Milchpreis auch nicht erhöht, nur 
weil er höhere Unterhaltskosten hat. 
 
Sowie auch der Einfallswinkel von der Sonne auf die Module in den 
Wintermonaten ist bis 10 Uhr bei nur ca. 2/3 der Fläche, das kann 
sich doch dann in keinster Weise rentieren. 

 
Östlich, unterhalb von der geplanten PV-Anlage, befindet sich eine 
Wasserreserve und wenn das so stimmt, was ich am Rande mitbe-
kommen habe, dass da Eisenträger in den Boden gerammt werden 
sollten, wie schaut es dann mit der Belastung von Boden, Ge-

schweige vom Verunreinigen des Grundwassers aus? Dann wundert 
man sich, wenn die privaten Wasserreserven abgesprochen werden 

MÜSSEN, weil die Belastungen von Keimen, Bakterien oder gar von 
Schwermetallen zu hoch sind. Und da will dann keiner dafür hinste-
hen und sagen, das kommt von der PV-Anlage da oben vom Ösch-
berg. Da steht überall nur der Profit im Vordergrund. 
 
Scheiß auf das Klima und die Gesundheit des Menschen bzw. die 

Sauberkeit des Grundwassers!! 
Verbauen sie lieber die Dachflächen bevor solche Aktionen durch-
führen, auf schönster, grüner Wiese machen!!!! 

Die Rentabilität der Anlage wird vom Bauherren als gegeben einge-
schätzt. An der geplanten Umsetzung wird daher festgehalten. 
 
 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein wassersensibler Be-
reich. Bei der Gründung mit Rammpfählen sind Alternativen zu ver-

zinktem Stahl – etwa Aluminium, Edelstahl oder wirkungsstabile 
Beschichtungen – zu verwenden, insbesondere wenn die Gründung 
ganz oder zeitweise im Grund- oder Stauwasserbereich liegt. 
Dies trägt aktiv dazu bei, eine Verunreinigung des Grundwassers zu 
verhindern und potenzielle Belastungen des Bodens zu minimieren. 

 
Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 

1 BauGB werden die eingegangenen Stellungnahmen und Interes-
sen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Bereits im Vorfeld wur-
den umfassende Überlegungen zu Freiflächenphotovoltaikanlagen 
angestellt und die Kemptener Leitlinien erstellt, um den allgemei-
nen Interessenskonflikt zwischen den unterschiedlichen Interes-
sensgruppen bestmöglich zu berücksichtigen. 

 
Ergebnis der Abwägung: 
Es werden Pflegemaßnahmen in die Festsetzungen des Bebauungs-

planes aufgenommen. 

3.  Einwender 3 
vom 

04.11.2024 

Grundlage ist: 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6017 "Sondergebiet Freiflä-

chen-PV-Anlage-Öschberg" 
 
Einleitung: 
Grundsätzlich ist der Ausbau von regenerativen Energien auch aus 
meiner Sicht wichtig, ja zwingend notwendig. Dies betrifft die hier 
angedachte Photovoltaik, aber auch andere regenerativen Quellen. 
(Ich habe selbst schon 18 Jahre eine Photovoltaikanlage auf mei-

nem Haus) 
 

Standort: 
Zum Standort einer Photovoltaikanlage an diesem Standort habe 
ich einige Bedenken. 
1. Zur Erzeugung von regenerativer Energie stehen im Wesentli-

chen 2 Möglichkeiten in der Diskussion. Dies ist Photovoltaik 
und Windkraft. Naturgemäß können Windkraftanlagen nur auf 

 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen: 

 
Es wurde umfassend geprüft, an welchen Standorten und in 

welcher Form Flächen für die Erzeugung alternativer Energien 
bereitgestellt werden können. Die im Plangebiet liegende Flä-
che entspricht den Kemptener Leitlinien für die Zulassung von 
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höhergelegenen Flächen realisiert werden. Um hier einen Aus-
gleich zu schaffen, sollten deshalb Photovoltaikanlagen in den 
tieferliegenden ebenen Flächen positioniert werden. 

2. Im hügeligen/bergigen Gelände sind nur wenige ebene Flächen 
vorhanden. Diese sollten der Landwirtschaft vorbehalten blei-
ben. Ein Flächenverbrauch für Photovoltaikanlagen schränkt in 

diesen Gebieten die Landwirtschaft deutlich ein bzw. macht die 
Landwirtschaft unrentabel. (Hangbewirtschaftung) Dies hat 
auch deutliche Folgen für unsere Kulturlandschaft. 

3. Die Bergregion ist ein bedeutendes Naherholungsgebiet. Dies 
ist im aktuellen Flächennutzungsplan explizit verankert. 

 

 
Erholungsgebiet – hoch (grün), Vorbehaltungsgebiet (+) 

 
Im bestehenden Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als Erho-
lungsgebiet und Vorbehaltungsgebiet definiert. 
 
Der Bereich zwischen Mariaberg und Öschberg mit eingetragenem 

Aussichtspunkt ist ein vielfrequentiertes Naherholungsgebiet mit 

definiertem Aussichtspunkt. 
 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft – 
Beitrag zur Biotopvernetzung 
………… als auch Vorbehaltsgebiet für den besonderen Schutz des 
Landschaftsbilds sind. 
 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen und wurde daher als geeignet 
bewertet. Darüber hinaus wird klargestellt, dass Windkraftanla-
gen nicht nur wie vom Einwender beschrieben auf höhergelege-
nen Flächen realisiert werden können, sondern auch auf Ebe-
nen. Entscheidend ist dabei die Windstärke. 
 

Obwohl die Fläche relativ eben ist, erfüllt sie die Anforderungen 
der genannten Leitlinien für die Errichtung einer PV-Anlage. 
Des Weiteren befindet sich die Fläche innerhalb eines benach-
teiligten Gebietes gem. § 3 EEG. Die Förderung von PV-Anlagen 
in diesen Gebieten ist Teil der Strategie, wirtschaftlich schwa-

che Regionen zu stärken, die Energiewende zu fördern und 
landwirtschaftliche Flächen effizient zu nutzen.  

Durch die Nutzung dieser Flächen ist keine Gefährdung der 
Landwirtschaft zu erkennen. Es stehen weiterhin ausreichend 
landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung. Unter Berücksichti-
gung der Abwägung zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und 
nachhaltiger Energieerzeugung wurde die Freiflächenphotovol-
taikanlage priorisiert. Der Standort wird beibehalten. 

 
Die betroffenen Flächen sind im Flächennutzungsplan sowohl 
als Gebiet mit hoher Erholungseignung für das Landschaftsbild 

als auch als landschaftliches Vorbehaltsgebiet dargestellt. 
Durch die vorgegebene Eingrünung wird jedoch sichergestellt, 
dass die Eingriffe in das Landschaftsbild auf ein Minimum redu-
ziert werden. Dennoch wird die Landschaft durch die PV-Anlage 

technisch geprägt. Aufgrund der Extensivierung stellt es aber 
im Gegensatz zur intensiven Landwirtschaft naturschutzfachlich 
eine Aufwertung dar. Nach sorgfältiger Abwägung der verschie-
denen Aspekte wurde entschieden, an dieser Stelle eine Freiflä-
chenphotovoltaikanlage zu realisieren. Der im Flächennut-
zungsplan ausgewiesene Aussichtspunkt befindet sich auf einer 
Anhöhe. Aufgrund eines dichten Feldgehölzes ist von dort je-

doch lediglich der Blick nach Süden, nicht in Richtung der PV-

Anlage, möglich.   
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Details: 
Die Ausführungsbeschreibung der Photovoltaikanlage ist aus mei-
ner Sicht sehr massiv dimensioniert. Mir ist bislang hier im Allgäu 
keine 3-reihige Anlage mit einer Höhe von 4 Meter bekannt. Eine 
solch massive Anlage ist nur schwer in die Natur zu integrieren. 
(Erholungsgebiet) Eine notwendige Einzäunung mit einem 2,3 Me-

ter hohen Gitterzaun verstärkt diesen Eindruck. 
 
Den angesprochenen 3-seitigen Sichtschutz durch Bewaldung be-
zweifle ich zudem. Die Konstruktion ist vom Süden (Aussichts-
punkt) bis Norden (Abfahrt nach Heiligkreuz) einsehbar. 

 

 
 
Um diesen Eindruck zu mildern, sollte aus meiner Sicht die Fläche 
im Südwesten begrenzt werden. Ein Abrücken der Anlage von der 
Straße wie im Westen würde die Situation etwas entschärfen. 

 

Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage entspricht den gängigen 
Standards und wird nicht als überdimensioniert eingestuft. Die 
Höhe der Anlage wird durch mehrere Faktoren begründet. Einer-
seits soll die Sonnenenergie optimal genutzt werden. Damit ist ein 
Winkel der Module von max. 25° zulässig. Andererseits soll der Bo-
den geschont werden. Durch die gewählten Modultische kann ins-

gesamt auf Rammpfosten und damit eine übermäßige Versiegelung 
des Bodens verzichtet werden. 
Eine Umzäunung wird aus sicherheitsrelevanten und versicherungs-
rechtlichen Aspekten (Diebstahlschutz, Verhinderung von Vandalis-
mus) gefordert. Diese Umzäunung wird aber durchgehend hinter 

die geplante einreihige Heckenpflanzung gestellt, wodurch eine ein-
geschränkte Sichtbarkeit besteht. 

 
Durch die vorgegebene Eingrünung sorgt werden die Eingriffe in 
das Landschaftsbild auf ein Minimum reduziert. Dennoch wird die 
Landschaft durch die PV-Anlage technisch geprägt. Nach sorgfälti-
ger Abwägung der unterschiedlichen Aspekte wurde entschieden 
für diese Anlage Baurecht zu schaffen.   

 
Die Sichtbeziehung zur Anlage wird durch den bestehenden Wald 
und die vorhandenen Feldgehölze unterbrochen. Dabei ist zwischen 

der Nahwirkung und der Fernwirkung der Anlage zu unterscheiden. 
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Einsehbarkeit von öffentl. Grund 
 

Die Bepflanzung der Anlage und damit den Sichtschutz mit den ge-
nannten Maßnahmen zu gewährleisten, erscheint mir sehr fraglich. 

Die genannte Bepflanzung wird die Anlage nur zum Teil (Größe und 
Art der Pflanzen???) abschirmen. (siehe Pflanzliste; siehe ausge-
führte Bepflanzung einer Anlage im Allgäu) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Nahwirkung wird durch die geplante einreihige Heckenpflan-
zung weitgehend minimiert, kann jedoch nicht vollständig ausge-

schlossen werden. Trotz dieser Einschränkung bleibt die Eingrü-
nung ein zentraler Bestandteil des Konzepts, weshalb an der bishe-
rigen Planung weiterhin festgehalten wird. 
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Dies sind überwiegend kleine Buschpflanzen! 

 
Höhe der Bepflanzung- Höhe der Photovoltaikanlage 
 

 
 
Photovoltaikanlage, 2-reihig (nur 2,80 Meter nicht 4 Meter hoch) 
mit Gitterzaun und Bepflanzung!!!! 
 
Eine gute Einbindung in die Natur zeigt das Bild einer Anlage im 
Allgäu! 
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Erdwall, hohe Bepflanzung, grünes Sichtschutznetz, Anlage 2,80 m 
hoch 
 
Über die Pflege und Nutzung der Anlage sollten konkrete Aussagen 
gemacht werden. 

• Wie ist die Bepflanzung zu pflegen?  
• Wie werden die Flächen unter der Photovoltaik genutzt?  

• Extensive Grünlandnutzung zwischen den Photovoltaikreihen; 
wie????  

• Kann man eine extensive Beweidung der Flächen durch Schafe 
etc. fordern? (Anlage muss darauf abgestimmt werden)  

• Wie und wie oft wird gemäht?  

 
Bisherige Nutzung: 
Bisher wird diese Fläche als Grünland von einem zertifizierten Bio-
Bauern genutzt. Nach meinen Informationen hat der Landwirt sei-
nen Hof erst vor kurzem ausgebaut/vergrößert. Der Wegfall dieser 
Flächen stellt diesen Landwirt vor große Probleme. (angesprochene 
Ersatzflächen sind in Heiligkreuz; Ersatzflächen sind deutlich klei-

ner; Ersatzflächen sind in einer Hanglage, Zufahrt der Flächen über 
ungeeignete Straße) 
Zukünftig sind diese Flächen von dem Landwirt nicht mehr nutzbar. 
 
zukünftige Nutzung: 
2.4.2 Voraussichtliche Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Pla-

nung (Null-variante) 

Man ist sich der optischen Wirkung der geplanten PV-Anlage be-
wusst, dennoch fällt der Einfluss auf das Landschaftsbild im Ver-
gleich zu klassischen Baugebieten mit Hochbauten oder großflächi-
ger Versiegelung geringer aus. Um die optische Beeinträchtigung 
zu minimieren, wird wie bereits erwähnt eine einreihige Hecken-
pflanzung vorgesehen. 

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten bestehend aus über-
wiegend ebenem Gelände und einer teils hügeligen Umgebung, 
können Sichtbeziehungen in Bezug auf die Fernwirkung jedoch 
nicht vollständig vermieden werden.  
Unter anderem aus diesem Grund, aber auch aufgrund der gewoll-

ten Nachnutzung als landwirtschaftliche Fläche wird auf die Errich-
tung eines begrünten Erdwalls verzichtet.  

 
Die Anlage wird so gestaltet, dass die PV-Module mindestens 0,8 m 
über der Geländeoberkante (GOK) installiert werden. Dies ermög-
licht eine extensive Grünlandnutzung, wobei die Beweidung der 
Flächen durch Schafe derzeit nur als optionale Maßnahme in Be-
tracht gezogen wird.  

Auf der Vorhabenfläche ist ein Extensivgrünland (G211) zu entwi-
ckeln. Die Fläche ist entsprechend zu extensivieren. In den erste 
Jahren ist die Mahd bis zu viermal abzufahren, in den Folgejahren 

1-2 mal pro Jahr. Entsprechende Pflegemaßnahmen werden in die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes mit aufgenommen. 
 
 

 
 
Die Angaben ergehen zur Kenntnis. 
Die Kündigung eines Pachtvertrags und deren mögliche Folgen sind 
keine Bestandteile des Bebauungsplanverfahrens, da es sich hierbei 
um privatrechtliche Angelegenheiten handelt. Im Rahmen der Prü-
fung gemäß den Leitlinien wurde diese Thematik jedoch bereits be-

rücksichtigt. Es ist wichtig zu betonen, dass bei einer Kündigung 

der Pachtflächen aus einem anderen Grund dieselben Konsequen-
zen eingetreten wären. 
 
 
Die Nullvariante stellt bisher zwei Szenarien vor, die bei Nicht-

Durchführung der Planung entstehen können. 
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Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die 
Flächen ebenfalls extensivieren. Die Fläche entfällt aufgrund von 
Betriebsaufgabe aus der aktiven Grünlandnutzung und wird sehr 
wahrscheinlich nur noch unregelmäßig gedüngt und gemäht. An-
derseits könnten die Flächen durch einen auswertigen Landwirt 
weiter bewirtschaftet werden und damit in ähnlicher Form gedüngt 

und bewirtschaftet werden. 
 
Diese Aussage im „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ ist falsch. 
Die Flächen sind für den bewirtschaftenden Landwirt ideal. 
Von wem und wie es zu der Aussage „Betriebsaufgabe“ gekommen 

ist, kann nicht nachvollzogen werden. Der jetzige Landwirt wurde 
dazu auf keinen Fall befragt. Der jetzige Pächter möchte diese 

landwirtschaftliche Fläche nicht aufgeben und weiter nach 
biologischen Grundsätzen bewirtschaften. 
 
Ersatzflächen für den jetzigen Landwirt: 
Als Ersatzflächen für den bisherigen Pächter werden Flächen im 
Stadtteil „Heiligkreuz“ genannt. Die genannten Flächen sind kleiner 

und haben eine Hanglage! Diese Flächen liegen ca. 50 Höhenmeter 
tiefer und sind über die Straße nach Heiligkreuz zu bewirtschaften. 
 

Diese Straße wurde 2024 zum Teil saniert. Bei der Sanierung 
wurde eine Straßenbreite von 3,20 bis 3,50 m festgelegt. Durch die 
Freiflächenanlage wird der Verkehr, speziell durch die Landwirt-
schaft erheblich verstärkt. Insbesondere im Bereich der Auffahrt 

von Heiligkreuz nach Öschberg ist die Situation sehr unübersicht-
lich/gefährlich/bedenklich. (Landwirtschaftlicher Verkehr – Naher-
holungsgebiet; großes Verkehrsaufkommen im Sommer bei schö-
nem Wetter) Folgende Bilder sollen dies verdeutlichen! 
 

Die Nullvarianten werden nochmals angepasst. Es wird eine Vari-
ante aufgezeigt, bei der der Eigentümer die Fläche zur Bewirtschaf-
tung selbst nutzt, eine in der die Fläche wieder verpachtet wird und 
eine in der sie extensiviert wird. 

 
 
 
Die Aussage wird überarbeitet: Es stimmt, dass der bisherige Land-

wirt weiterhin Interesse an der Fläche hat. Allerdings wurde der 
Pachtvertrag privatrechtlich nicht verlängert, worauf die Stadt kei-

nen Einfluss nehmen kann. Gleichzeitig hat ein ortsansässiger 
Landwirt seine Anbauflächen reduziert, wodurch sich für den bishe-
rigen Landwirt die Möglichkeit ergab, neue Flächen zu erwerben 
oder zu pachten. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass 
der landwirtschaftliche Verkehr erheblich zunehmen wird, wird als 
nicht nachvollziehbar angesehen. Die Straßen im Außenbereich 
sind für geringe Verkehrsmengen und landwirtschaftlichen Verkehr 
ausgelegt. Der durch die Planung neu auftretende Verkehr wird als 

nicht erheblich angesehen. 
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Wollen Sie auf dieser unübersichtlichen engen Straße diesem Trak-
tor begegnen? Wollen Sie als Landwirt mit diesem Traktor auf die-
ser Straße fahren müssen? 
 
Durch die geplante Änderung der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
für die Photovoltaikanlage entsteht eine deutlich höhere Frequenz 

von schweren landwirtschaftlichen Maschinen mit einer Breite bis 
3,00 Meter. Dafür ist die Straße nach Heiligkreuz (3,20 bis 3,50 
Meter breit) nicht geeignet. Da dies einer der (teils sehr un-
übersichtlichen) Hauptverbindungswege zu diesem Erho-
lungsgebiet ist, sehe ich hier erhebliche Gefahren. Aus die-

sem Grund schlage ich eine Verbreiterung der Straße oder einen 
separaten Geh- und Radweg vor. 

 
Fazit: 
Aus den genannten Gründen ist aus meiner Sicht der Standort neu 
zu bewerten. In der Bauleitplanung sind zumindest einige dieser 
Punkte zu berücksichtigen bzw. zu konkretisieren. Dem Schutz der 
Bevölkerung als Naherholungsgebiet ist hier zu wenig Beachtung 

geschenkt worden, insbesondere die Verkehrssituation. 

Der Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie die Bewirtschaf-
tung alternativer Flächen durch den Pächter beeinträchtigen die 
Wegeverbindung nach Heiligenkreuz nicht in einem Maße, das ei-
nen Ausbau erforderlich machen würde. Generell wird betont, dass 
im Straßenverkehr gegenseitige Rücksichtnahme geboten ist und 
stets mit angepasster Geschwindigkeit entsprechend den Sichtver-

hältnissen gefahren werden sollte. 
 
 
 
 

 
 

 
Ergebnis der Abwägung: 
Es kommt zu einer Bebauungsplanänderung, wobei die Fläche zur 
Eingrünung vergrößert wird, die Pflegemaßnahmen und der Zielzu-
stand der Fläche angepasst. 

 

  



25. Änderung FNP „Sondergebiet Freiflächen-PV-Anlage Öschberg“  
Stadtplanungsamt Kempten 

12 
 

Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

 

2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Nr. 
Stellungnah-
mengeber 

Inhalt der Stellungnahme Abwägungsvorschlag / Beschlussvorschlag 

4.  AllgäuNetz 

GmbH & Co. 
KG, Kempten 
vom 

31.10.2024 

Die AllgäuNetz GmbH & Co. KG ist Netzbetreiber der Netzeigentü-

mer Allgäuer Überlandwerk GmbH, Energieversorgung Oberstdorf 
GmbH, Energieversorgung Oy-Kressen eG, der Energiegenossen-
schaft Mittelberg eG, Josef Schäffler Elektrizitätswerk GmbH & Co. 

KG und handelt als Pächter des Netzes in deren Auftrag. 
 
Alle geplanten Maßnahmen sind so durchzuführen, dass der Be-
stand, Betrieb und Unterhalt unserer unter- und oberirdischen An-

lagen nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere sind die nach den 
geltenden VDE-Vorschriften notwendigen Abstände (z. B. durch Be-
pflanzung oder Gebäude) zu unseren Anlagen einzuhalten. 
 
Durch die Baumaßnahme werden elektrische Anlagen unseres Un-
ternehmens tangiert bzw. gekreuzt. Eventuelle erforderliche Ände-

rungsarbeiten an unseren Anlagen werden wir verursachergerecht 
durchführen und abrechnen. 

 
Zum Flächennutzungsplan haben wir weiter keine Anregungen oder 
Bedenken. 

Die Hinweise zu den Themen Netz und Netzanschluss werden in die 

Begründung eingearbeitet. 
Der Hinweis zum Thema Batterieanlage wird zur Kenntnis genom-
men.  

 
 
 
Ergebnis der Abwägung: 

Die Hinweise werden in die Begründung des Bebauungsplanes auf-
genommen. 
 

5.  Amt für Ernäh-

rung Landwirt-
schaft und 
Forsten Kemp-
ten Bereich 
Forsten Im-
menstadt vom 
17.10.2024 

Aufgrund dem Wunsch der Eigentümer, eine Freiflächenphotovol-

taik-Anlage zu errichten, sollen der Bebauungsplan und der Flä-
chennutzungsplan im Parallelverfahren geändert werden. 
 
Waldflächen im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes sind nicht be-
troffen. Sie grenzen aber im Wesentlichen auf der Ostseite und in 
kurzen Teilstücken auf der Nordseite des geplanten Projekts an.  
 

Die Wälder im nördlichen Teil sind etwa 20-jährige Fichtenbestände 
mit zahlreichen Mischbaumarten (Eiche, Birke, Weiden), die auf-
grund ihrer aktuellen Höhe für die zu erwartende Nutzungszeit der 
PV-Anlage keine Gefährdung darstellen.   
 
Die Wälder im südlichen Teil sind 80-100-jährige Buchenbestände 

mit einer Reihe an Mischbaumarten (Eiche, Esche, Birke, Fichte, 

Das Themen Waldflächen und Begang werden zur Kenntnis genom-

men.  
 
Die Waldflächen im nördlichen, östlichen und südlichen reichen teil-
weise bis an die Grundstücksgrenze heran. Ein durchgehender Ab-
stand von mindestens 10 Metern zu den Waldflächen wird eingehal-
ten. Sollte es dennoch dazu kommen, dass Äste oder Ähnliches in-
folge typischer Waldgefahren auf die Anlage fallen, liegt die Verant-

wortung hierfür beim Anlagenbetreiber. Für Schäden durch umstür-
zende Bäume können die Waldbesitzer nur haftbar gemacht wer-
den, wenn sie ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt haben. Diese 
beschränkt sich jedoch auf die Erkennung und Beseitigung von er-
kennbaren, atypischen Gefahren, wie z. B. offensichtlich kranke 
oder instabile Bäume. 

Diese Hinweise zum Waldabstand werden in der Begründung er-
gänzt. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Bergahorn, Linde, Kirsche), die aktuell einen stabilen, vitalen Ein-
druck machen. Die Gefährdung ist aufgrund der forstlichen Stand-
ortverhältnisse und der Lage abseits der Hauptwindrichtung gering, 
aber nicht auszuschließen.  
 
Um sie auf ein geringstmögliches Maß zu reduzieren, empfehlen wir 

folgende Gegenmaßnahmen:  
• Mindestabstand von 10 m zwischen Stammfuß und Modulen 

(Bereich abbrechen der Äste)  
• Begang des Waldrandbereichs auf einer Tiefe von ca. 20m 

(Baumhöhen vor Ort etwa 30m) vor der Errichtung der PV-An-

lage und in regelmäßigen Abständen danach, um instabile 
Bäume zu erkennen und entfernen zu können.  

 
Nach den soeben geprüften Unterlagen sind die Abstände umge-
setzt. Der Hinweis auf die o.g. Begänge zur Verkehrssicherung 
sollte noch aufgenommen werden.   
 
Unter diesen Voraussetzungen stimmen wir von forstlicher Seite 

der Umsetzung der Planung zu. 

Die Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen rechtlichen 
Zuständigkeiten regeln, dass der Vorhabenträger ohne Verfügungs-
gewalt oder Zugriffsrecht keine Maßnahmen auf den Flächen durch-
führen oder durchsetzen kann. Jegliche Nutzung oder das Betreten 
der Waldflächen setzt die Zustimmung des Eigentümers voraus und 
die Entscheidungsbefugnis allein beim Eigentümer liegt. Daher 

kann ein Begang der Flächen nicht gefordert werden, da der Wald 
nicht im Besitz des Vorhabenträgers ist. 
 
 
 

 
Ergebnis der Abwägung: 

Das Themen Waldflächen und Begang werden zur Kenntnis genom-
men. Es erfolgt eine Ergänzung der Begründung des Bebauungspla-
nes. 
 

6.  Amt für Ernäh-
rung Landwirt-

schaft und 
Forsten Kemp-
ten Bereich 

Landwirtschaft 
Kempten vom 
08.11.2024 

Das AELF Kempten nimmt zu dem uns vorgelegten Entwurf zur 25. 
Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für die Stadt Kempten, 

wie folgt Stellung: 
 
Zuerst einmal weisen wir auf die voll umfängliche Gültigkeit unse-

rer Aussagen mit unserem Schreiben vom 03.05.2024 Az.: SG L2.2 
DJ an Sie hin. 
 
Hier wurden von uns die folgenden Bereiche Aussagen zu:  
• Agrarstruktur 
• Auswirkungen Flächenverlust von - für uns „besonders geeigne-

ter“ - landwirtschaftlicher Fläche  

• Existenzbedrohung landwirtschaftlicher Betriebe 
gegeben. 

 
Positiv sehen wir, dass keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen nötig 
sind, weil diese durch „Minimierungsmaßnahmen und Geringere 
Eingriffe in die Fläche und Bedeckung“ auf der überplanten Fläche 

erfüllt werden. 
 

Die Stellungnahme vom 03.05.2024 wird separat gewürdigt. 
 

 
 
Die restlichen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt 

keine Planänderung. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

7.  Amt für Ernäh-
rung Landwirt-
schaft und 
Forsten Kemp-
ten Bereich 
Landwirtschaft 

Kempten vom 
03.05.2024 

Stellungnahme vom 03.05.2024: 
 
nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen, Rücksprache mit 
dem Flächeneigentümer und Bewirtschafter sowie einer Inaugen-
scheinnahme vor Ort äußert sich das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Kempten zu den Auswirkungen auf die Ag-

rarstruktur wie folgt: 
 
Durch die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen werden wertvolle 
landwirtschaftliche Nutzflächen der landwirtschaftlichen Nutzung 
entzogen. Nach § 1a Abs. 2 BauGB dürfen landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen nur in notwendigem Umfang umgenutzt werden. 
Der Flächenverbrauch für außerlandwirtschaftliche Zwecke ist da-

her auf ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken.  
 
Agrarstrukturelle Belange sind immer dann berührt, wenn der Um-
fang, die Struktur oder die Nutzungsmöglichkeiten landwirtschaftli-
cher Flächen verändert und/oder beeinträchtigt werden bzw. sich 
Auswirkungen auf die Betriebsstandorte, die Entwicklungsfähigkeit 

der Betriebe, die Produktivität bzw. Produktionskapazität oder land-
wirtschaftlich notwendige Infrastruktureinrichtungen einschließlich 
des vor- und nachgelagerten Bereichs ergeben können, die insge-

samt in Gegenwart oder Zukunft landwirtschaftliches Handeln be-
einflussen.  
 
Gemäß den Kemptener Leitlinien für die Zulassung von Freiflächen-

Photovoltaik-Anlagen soll der Bau von Photovoltaik-Anlagen nicht 
zu einer Verknappung landwirtschaftlicher Flächen führen, die 
überwiegend der Nahrungsmittelproduktion dienen. Sämtliche von 
der Planung betroffene Flächen dienen ausschließlich der Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln. Die Entwicklungsfähigkeit von Betrie-
ben wird gehemmt, sobald die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
verknappt wird. Inwiefern in der Region aufstockungswillige Be-

triebe existieren, ist dem AELF Kempten zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht bekannt. 
 
Bereits in einem frühen Stadium wurden die Bewirtschafter der Flä-
che über die Planungen informiert. Ein bisheriger Pächter konnte 
alternative Flächen in ähnlichem Umfang pachten, die Bewirtschaf-

tung der neuen Flächen ist jedoch mit höherem Zeit- u. Kostenauf-
wand verbunden.  

Die Stellungnahme wurde auf Grundlage eines Vorabzugs erstellt. 
Die Hinweise zum Flächenverbrauch, den agrarstrukturellen Belan-
gen, den Informationen zum bisherigen Pächter, den Alternativflä-
chen und der Nutzungseignung landwirtschaftlicher Böden ergehen 
zur Kenntnis. 
 

Ergebnis der Abwägung: 
Es kommt zu keiner Planänderung 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Eine direkte existenzielle Bedrohung landwirtschaftlicher Betriebe 
liegt nicht vor.  
 
Die Nutzungseignung landwirtschaftlicher Böden umfasst weit mehr 
als nur die reine Betrachtung der Bodengüte. Für die Landwirt-
schaft „besonders geeignete Böden“ werden durch folgende Fakto-

ren bestimmt:  
 
1. Quantität und Qualität der Nutzbarkeit  
Die vorgesehenen Flächen sind aufgrund von Form und Lage sehr 
gut zu bewirtschaften. Die Bodengüte (Grünlandzahl) beträgt 52 – 

54. Die Größe des überplanten Gebietes beträgt 10,2 ha.  
 

2. Innere und äußere Erschließung  
Die Fläche ist sehr gut erschlossen und sehr gut zu bewirtschaften.  
 
3. Aktuelle Nutzung  
Die Flächen wurden bisher zu rund 75 % biologisch bewirtschaftet 
und dienten als Futtergrundlage für die Milchviehhaltung.  

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

8.  Amt für Ländli-
che Entwick-
lung Schwaben 

vom 
22.10.2024 

Sonstige fachliche Informationen: 
Das Planungsgebiet ist an keinem laufenden Verfahren der Ländli-
chen Entwicklung beteiligt.    

In diesem Bereich sind keine Maßnahmen oder Verfahren der Länd-
lichen Entwicklung geplant oder betroffen.   
Damit sind die Belange, die das Amt für Ländliche Entwicklung zu 
vertreten hat, nicht berührt.  
Eine weitere Beteiligung ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

9.  EKO Erdgas 

Kempten-
Oberallgäu Netz 
GmbH vom 

16.10.2024 

In Beantwortung Ihres oben genannten Schreibens teilen wir Ihnen 

mit, dass im angegebenen Planungsbereich von uns weder Leitun-
gen liegen noch deren Verlegung in absehbarer Zeit geplant ist. 
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes erheben wir daher 

keinen Einwand. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

10.  Gemeinde Wal-

tenhofen vom 
30.20.2024 

Keine Anregungen  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

11.  Regierung von 
Schwaben vom 
31.10.2024 

Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach & 1 Abs. 
4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der Raumordnung als Vor-
gabe für die nachfolgende Abwägungsentscheidung: 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Regionalplan der Region Allgäu (RP 16):  
 
B I 2.1 i. V. m. Karte 3 „Natur und Landschaft“, hier: Nr. 10 "Kür-
nacher Wald (Adelegg)" 
 
Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung 

Laut den vorliegenden Unterlagen beabsichtigt die Stadt Kempten 
(Allgäu) ca. 8,2 ha sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung "Photovoltaik" im Flächennutzungsplan darzustellen und mit 
dem o. a. Bebauungsplan zu konkretisieren.  
 

Wir weisen darauf hin, dass sich das geplante Sondergebiet inner-
halb des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets Nr. 10 "Kürnacher 

Wald (Adelegg)" (vgl. RP 16 B I 2.1 Nr. 13 i. V. m. Karte 3 „Natur 
und Landschaft“) befindet. In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 
kommt den Belangen von Natur und Landschaft besondere Bedeu-
tung zu. Lässt die Stadt den im Regionalplan durch ein Vorbehalts-
gebiet besonders gewichteten Belang gegenüber anderen Belan-
gen, wie etwa Belangen der Energieerzeugung zurücktreten, so hat 

sie dies in den Begründungen zum Flächennutzungsplan und zum 
Bebauungsplan ausdrücklich darzulegen. Das bedeutet, die Ge-
meinde kann das vorgenannte regionalplanerische Gewicht nicht in 

Frage stellen, sie kann jedoch diesen besonders gewichteten Be-
lang im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung gegenüber 
noch gewichtigeren anderen Belangen zurücktreten lassen. Sie 
muss allerdings ihre tragenden Erwägungen in den Begründungen 

ausführlich darlegen. 

 
 
 
 
 
 

Der Hinweis der Regierung, dass sich die Planung innerhalb des 
landschaftlichen Vorbehaltsgebietes Nr. 10 „Kürnacher Wald 
(Adelegg)“ befindet, ergeht zur Kenntnis. 
Den Belangen von Natur und Landschaft kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Die Abwägung, warum diesem besonders gewichte-

ten Belang gegenüber den Interessen der Energieerzeugung Vor-
rang eingeräumt wird, wird in der Begründung ausführlich darge-

legt. 
 
Ergebnis der Abwägung: 
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 

12.  Regionaler Pla-
nungsverband 
vom 
04.11.2024 

Das Plangebiet liegt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Nr. 10 
"Kürnacher Wald (Adelegg)" (siehe Regionalplan der Region Allgäu 
(RP 16) B I 2.1 i. V. m. Karte 3 "Natur und Landschaft"). In land-
schaftlichen Vorbehaltsgebieten ist den Belangen von Natur und 
Landschaft bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsa-

men Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen. 

Der Hinweis des Regionaler Planungsverband Allgäu Kaufbeuren, 
dass sich die Planung innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsge-
bietes Nr. 10 „Kürnacher Wald (Adelegg)“ befindet, ergeht zur 
Kenntnis. 
Den Belangen von Natur und Landschaft kommt eine besondere 

Bedeutung zu. Die Auseinandersetzung, warum die Stadt diesen 
besonders gewichteten Belang gegenüber den Belangen der Ener-

gieerzeugung Vorrang gewährt, wird in der Begründung nochmals 
detaillierter erklärt. 
 
Ergebnis der Abwägung: 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 



25. Änderung FNP „Sondergebiet Freiflächen-PV-Anlage Öschberg“  
Stadtplanungsamt Kempten 

17 
 

Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

13.  Stadt Kempten, 
Amt f. Brand- 
u. Katastro-
phenschutz 
vom 
24.10.2024 

Grundsätzliche Vorplanung Löschwasserversorgung: 
Im derzeitigen Planungsstadium sind die Belange des Brandschut-
zes noch nicht unmittelbar zu erkennen. Deshalb können wir leider 
auch noch keine konkreten Aussagen hierzu treffen. 
 
Wir bitten aber generell darum, die u. g. allgemeinen Forderungen 

ständig mit einfließen zu lassen. Im Besonderen bitten wir, bei der 
künftigen Löschwasserversorgung verstärktes Augenmerk im Hin-
blick auf die Leistungsfähigkeit (gelieferte Menge) und auf ausrei-
chende Druckverhältnisse der Leitungen (Druckerhöhungspumpen, 
Hochbehälter, etc.) zu legen. 

 
Löschwasserversorgung: 

Die Planung der Löschwasserversorgung für den Grundschutz der 
Planungsgebiete erfolgt nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405 
(i.V.m. Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Ver-
kehrslagen der AGBF und DVGW, Oktober 2018). Zur Sicherstel-
lung der Löschwasserversorgung sind die Planungsgebiete (Misch-
gebiete) jeweils mit einer Ringleitung auszurüsten. 

 
Die tatsächliche Löschwasserbevorratung im Grundschutz für das 
jeweilige Planungsgebiet richtet sich nach der Tabelle „Richtwerte 

für den Löschwasserbedarf (m3/h) des DVGW Arbeitsblattes W 405 
(i.V.m. Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Ver-
kehrslagen der AGBF und DVGW, Oktober 2018). Abhängig von der 
Nutzung des Planungsgebietes müssen 96 m3/h bzw. 192 m3/h 

über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden bereitgestellt wer-
den. 
 
Als Entnahmestellen sollen aus brandschutztechnischer Sicht Über-
flurhydranten eingesetzt werden. Anzahl und Abstand der Über-
flurhydranten müssen so gewählt werden, dass nach längstens 
80 m Entfernung zu einem Objekt ein Überflurhydrant erreicht wer-

den kann. Damit ergibt sich ein Hydrantenabstand von rund 160 m. 

 
Zufahrtsmöglichkeit/Rettungswege: 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie mit 
Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren 
werden können. Bei der Planung von Stichstraßen mit Wendeham-

mer ist die Auslegung so zu wählen, dass die Straßen eine lichte 

Die Forderungen sind nicht Gegenstand eines Bebauungsplanver-
fahrens und werden daher zur Kenntnis genommen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Das Thema Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung beschreiben die Anforde-
rungen an Mischgebiete. Der LandesFeuerwehrVerband Bayern e.V. 
hat im Juni 2011 eine „Fachinformation für die Feuerwehren  
Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Freigelände –  
sog. Solarparks“ herausgegeben. Hier wird auch auf die Löschwas-
serversorgung eingegangen.  

„Der Nachweis einer ausreichenden Löschwasserversorgung in An-
lehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 erscheint daher entbehr-
lich. Jedoch kann in besonderen Einzelfällen eine Löschwasserent-

nahmestelle innerhalb von 300 m erforderlich sein.“ 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
ist der zitierte Einzelfall für diese Planung heranzuziehen. Dadurch 
wird es notwendig eine Löschwasserentnahmestelle innerhalb von 

300 m zur Verfügung zu stellen. 
Auf Fl. Nr. 1113, Sankt Lorenz befindet sich laut Amt für Brand- 
und Katastrophenschutz ein Löschweiher, der auch nach Rückspra-
che mit dem Eigentümer für die Versorgung mit Löschwasser her-
angezogen werden kann. Dies wird in der Begründung angepasst 
und im Durchführungsvertrag ergänzt. 
 

 

 
 
Das Thema Zufahrtsmöglichkeit/Rettungswege wird zur Kenntnis 
genommen.  
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung beschreiben die Anforde-

rungen an Mischgebiete. Der LandesFeuerwehrVerband Bayern e.V. 
hat im Juni 2011 eine „Fachinformation für die Feuerwehren  
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zur Fassung vom 20.03.2025 

Breite von mindestens 6 m aufweisen und das Wenden von Groß-
fahrzeugen der Feuerwehr möglich ist (Wendekreis 21m). 
 
Bei Gebäuden/Anlagen, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von 
einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder 
Durchfahrten herzustellen (Art. 5 Abs. 4 BayBO). 

 
Bei den Kurvenradien und der Tragfähigkeit der öffentlichen Ver-
kehrsflächen ist die DIN 14090 i.V.m. „Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr“ – Bayern – (Fassung Februar 2007) zu berücksich-
tigen (Art. 12 BayBO). 

 
Erschließungsstraßen müssen mind. 3,5 m breit sein. 

 
 
 
Adresszuteilung: 
Um für Rettungs- und Einsatzkräfte die Zufahrt zum PV-Freiflä-
chengelände schnell finden zu können und entsprechende Einsatz-

abläufe planen zu können ist eine Adresszuteilung erforderlich. 
 
Organisatorische Maßnahmen: 

Die PV-Anlage erstreckt sich über einen Bereich von rund 8,17 ha. 
Wegen der Größe der Anlage bzgl. der Ausdehnung sind Feuer-
wehrpläne nach DIN 14095 zu erstellen und mit dem Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Kempten (Allgäu) – Ab-

teilung 373 – abzustimmen. Es sind insbesondere die Fahrstraßen 
(LKW tauglich), Leitungsführung zu den Wechselrichtern und zum 
Übergabepunkt darzustellen. 
 
Hochspannungsleitung: 
Bauen an oder unter Hochspannungsleitungen bedarf entsprechen-
der Schutzabstände und der Betrachtung von Brandereignissen von 

außen nach innen bzw. von innen nach außen und die Auswirkung 

auf die Stromleitungen. Schutzstreifen und Schwingbilder der Frei-
leitungen sind über den Netzbetreiber erhältlich.  
(Empfehlung der AGBF Bund „Bauen unter Hochspannungsleitun-
gen“ (2019-02)) 
 

 
 

Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Freigelände –  
sog. Solarparks“ herausgegeben. Hier wird auch auf die Zugänge 
und Zufahrten auf dem Grundstück eingegangen.  
 
„Sofern die bauliche Anlage mehr als 50 m von der öffentlichen 
Verkehrsfläche entfernt liegt, sollte eine Feuerwehrzufahrt vorgese-

hen werden.  
Bei großen Anlagen können Feuerwehrzufahrten auf dem Gelände 
selbst erforderlich  
werden. Hinsichtlich der Beschaffenheit ist die Richtlinie über Flä-
chen für die Feuerwehr (u.a. Gesamtmasse max. 16 Tonnen; Achs-

last max. 10 Tonnen) dabei einzuhalten.“ 
Dies ist im Weiteren zu beachten. 

 
 
 
 
Die Forderung ist nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfah-
rens, wird zur Kenntnis genommen und ist im Weiteren zu beach-

ten.  
 
 

Die Forderung ist nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfah-
rens, wird zur Kenntnis genommen und ist im Weiteren zu beach-
ten.  
 

 
 
 
 
 
Die nächstgelegene Hochspannungsleitung befindet sich in ca. 750 
m Entfernung. Schutzabstände werden eingehalten. Weiteres ist 

aufgrund des vorhandenen Abstandes nicht zu beachten. Die 20-

KV-Mittelspannungsfreileitung die den Planungsbereich quert ist in 
den Unterlagen enthalten und wird im Weiteren samt Schutzab-
stände beachtet. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Ansprechpartner: 
Um einen Ansprechpartner im Schadensfall jederzeit erreichen zu 
können, ist am Zufahrtstor deutlich und dauerhaft die Erreichbar-
keit des Verantwortlichen für die bauliche Anlage anzubringen. 
 
Wald-/Flächenbrandgefahr: 

Es ist zu prüfen, ob die angrenzenden Waldflächen in die Wald-
brandgefahrenklasse A oder A1 einzustufen sind. In dem Fall kön-
nen weitere Anforderungen bzgl. Zugänglichkeit/Zufahrt der Wald-
ränder bzw. Vermeidung von Zündquellen ergeben. Es ist dabei 
auch das Risiko von Sturmschäden bzgl. umstürzender Bäume am 

Waldrand zu bedenken. Diese könnten die PV-Module beschädigen 
und Zündquellen damit verursachen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Stromspeicheranlagen: 
Sollten ergänzend zu der reinen Stromerzeugung und Übergabe-
stellen an das öffentliche Netz noch weitere Stromspeicheranlagen 

geplant oder vorgesehen werden, so sind diese im Bereich der Zu-
fahrtswege zu platzieren. 

Die Forderung ist nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfah-
rens, wird zur Kenntnis genommen und ist im Weiteren zu beach-
ten.  
 
 
Die Stadt hat für nähere Informationen das Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten kontaktiert. Folgende Informationen 
wurden am 08.01.2025 übermittelt: 
„Im Südteil der geplanten Anlage grenzen alte Laubmischwälder 
(Buche, diverse Edellaubbäume) an der Ostseite an. Im Nordteil ist 
dies ein jüngerer Mischbestand mit Fichte, Birke und weiteren 

Laubbäumen. Er grenzt auch an der Ostseite und streckenweise an 
der Nordseite an.  

Beide Bestände haben geringe Anteile der leicht entzündlichen Na-
delbäume und befinden sich an hinsichtlich Trockenheit unkriti-
schen Nord- und Osthängen. Brennbares Material (Totholz, Reisig, 
Laub) war vor Ort im Herbst 2024 kaum vorhanden. Daher kommt 
[das AELF] zu dem Schluss, dass die Waldbrandgefahr im Umfeld 
der Anlage als gering einzustufen ist.“ 

Daher sind aus Sicht der Stadt keine weiteren Maßnahmen im Plan-
umgriff zu tätigen. 
 

 
Die Forderung ist nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfah-
rens, wird zur Kenntnis genommen und ist im Weiteren zu beach-
ten. 

 
Ergebnis der Abwägung: 
Es erfolgt eine Ergänzung in Hinblick auf die Löschwasserversor-
gung in der Begründung zum Bebauungsplan. 

14.  Stadt Kempten, 
Amt 35 – Bo-

denschutz vom 
08.11.2024 

Die vorgelegte Planung ist hinsichtlich vorhandener Altlastflächen 
bzw. Altlastverdachtsflächen sowie der bodenschützenden Anforde-

rungen entsprechend §§ 1, 2 BBodSchG zu beurteilen. 
 

Die Belange des Bodenschutzes bei Baumaßnahmen werden im 
Wesentlichen durch das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), 
die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und 
dem Bayerischen Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) geregelt. 

Die Hinweise zu den Themen Altlasten und Bodenschutz werden zur 
Kenntnis genommen und in die Begründung eingearbeitet. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

§ 1 BBodSchG bestimmt, dass bei Einwirkungen auf den Boden Be-
einträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 
vermieden werden sollen. 
 
Zum Stichtag 08.11.2024 liegen im Amt für Umwelt- und Natur-

schutz keine Erkenntnisse über das Vorliegen einer Altlastver-
dachtsflächen i. S. des § 2 Abs. 6 BBodSchG vor. 
 
Im Zuge von Bauprozessen wird der Boden erheblich mechanisch 
beansprucht. Nach Abschluss der Baumaßnahmen soll der Boden 

wieder seine natürlichen Funktionen (z. B. ausreichende Sicker- 
und Speicherfähigkeit bei Starkregen) übernehmen und in den 

nicht überbauten und versiegelten Bereichen als Standort für Vege-
tation (mit standorttypischer Ausprägung) dienen. 
 
Eine Möglichkeit dieses bodenschützende Planungsziel im Rahmen 
dieses Bebauungsplanes zu konkretisieren, besteht darin durch 
entsprechende Regelungen in der Satzung einen bodenfachkundi-

gen Planer in die Planungs- und Bauprozesse mit einzubeziehen. 
 
Im Textteil ist ein Abschnitt Altlasten wie folgt vorzusehen: 

Zum Stichtag 08.11.2024 liegen im Amt für Umwelt- und Natur-
schutz keine Erkenntnisse über das Vorliegen einer Altlastver-
dachtsfläche i. S. des § 2 Abs. 6 BBodSchG vor. 
 

Sollten im Planungsgebiet aufgrund von Bodengutachten oder 
durch sonstige Erkenntnisse Schadstoffe i.S. des Bodenschutz- 
oder Wasserrechts in Konzentrationen über den Prüfwerten der 
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) festgestellt werden, so 
ist das Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Kempten (All-
gäu) als zuständige Kreisverwaltungsbehörde unter Vorlage aller 
Gutachten oder sonstiger Erkenntnisquellen zu informieren. Es wird 

empfohlen, geplante Aushubarbeiten durch geeignete Sachverstän-

dige (z. B. Sachverständige nach § 18 BBodSchG oder vergleichbar 
Qualifizierte) begleiten zu lassen. 
 
Sofern bei Erdarbeiten schädliche Bodenveränderungen i.S. des § 2 
Abs. 3 BBodSchG oder Altlasten i.S. des § 2 Abs. 5 BBodSchG auf-

treten sollten, sind das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

 
 
 
 

 
Ergebnis der Abwägung: 
Die Begründung wird ergänzt. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Kempten (Allgäu) un-
verzüglich zu unterrichten. 
 
Sofern Altlasten und/oder schädliche Bodenveränderungen im Pla-
nungsbereich vorliegen, stehen diese unter Umständen in Konflikt 
mit einer evtl. zukünftig geplanten Nutzungsänderung. Zur Sicher-

stellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind, bei Nut-
zungsänderung, in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt- und Na-
turschutz der Stadt Kempten (Allgäu), als zuständiger Boden-
schutz- bzw. Kreisverwaltungsbehörde, das bestehende Gefähr-
dungspotenzial von altlastverdächtigen Flächen und schädlichen 

Bodenveränderungen im Hinblick auf die relevanten Wirkungspfade 
(Boden – Gewässer, Boden – Mensch, Boden – Nutzpflanze) abzu-

schätzen und ggf. geeignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr fest-
zulegen. Für die Untersuchung von Altlasten ist ein geeignet qualifi-
zierter Sachverständiger (z. B. Sachverständige nach § 18 
BBodSchG) von den Pflichtigen zu beauftragen. 

15.  Stadt Kempten, 

Amt f. Umwelt- 
u. Naturschutz, 
UNB vom 
13.11.2024 

Unter Berücksichtigung folgender Anmerkungen und Hinweise bei 

der weiteren Planung kann das naturschutzfachliche Einvernehmen 
in Aussicht gestellt werden.  
 
24. Änderung des FNP: 

In der Änderung des FNP werden zuvor festgesetzte Flächen für 
Landwirtschaft zu Sonderflächen mit Zweckbindung Solarenergie 
umgewidmet. Wie in den Planungsunterlagen erwähnt, weist hier 

der rechtskräftige Regionalplan ein landschaftliches Vorbehaltsge-
biet aus. Dem Schutzgut Landschaftsbild und dem Erholungswert 
(Schutzgut Mensch) kommt damit eine besondere Bedeutung zu 
und es muss aus den Planungsunterlagen nachvollziehbar hervor-
gehen, durch welche Maßnahmen der landschaftliche Vorbehalt 
nicht erheblich benachteiligt wird. Weitere Detailplanungen, wie die 
Eingriffsregelung und die Grünordnung, findet auf Ebene der Be-

bauungsplanungsplanung statt. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Das Ziel des Regionalplans Allgäu Z 2.1 ist in Abwägungs- und Er-
messenentscheidungen zu berücksichtigen.  
 

Daher wird dies nochmals vertieft dargestellt: 
Die Bundesregierung hat beschlossen, als Energiequelle für die 
Verstromung bis zum Jahr 2025 40 bis 45 % aus erneuerbaren 
Energien zu nutzen und diesen Anteil bis 2030 auf 80 % zu stei-
gern.  
Nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. nach Art. 2 Abs. 5 Satz 2 BayKli-
maG liegen erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen In-

teresse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Damit sind Belange 
der erneuerbaren Energien bei Entscheidungsspielräumen mit ei-

nem deutlich höheren Gewicht als andere Belange zu berücksichti-
gen.  
 
Die erneuerbaren Energien sollen durch § 2 Satz 2 EEG 2023 zu-

dem als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Schutzgüterabwägungen eingebracht werden, bis die Stromerzeu-
gung nahezu treibhausneutral ist. Ausgenommen hiervon sind le-
diglich die Belange der Landes- und Bündnisverteidigung.  
 
Zwar folgt hieraus nicht, dass sich die Belange der erneuerbaren 
Energien stets und automatisch gegenüber anderen durchsetzen, 

das besondere Gewicht der erneuerbaren Energien kann bei Abwä-
gung mit anderen relevanten Belangen ausweislich der Gesetzesbe-
gründung jedoch nur in Ausnahmefällen überwunden werden.  
 
Eine Begründung, warum der Nutzung erneuerbarer Energien Vor-

rang gegenüber dem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet/den Belan-
gen von Natur und Landschaftspflege eingeräumt wird, ist daher 

gerade nicht notwendig. Vielmehr wären eine gesonderte Begrün-
dung und Dokumentation nötig, wenn das überragende Interesse 
an den erneuerbaren Energien und deren Beitrag zur öffentlichen 
Sicherheit ausnahmsweise durch andere Belange überwunden wer-
den soll. 
 

Die Stadt Kempten sieht durch die PV Anlage, als atypisches Bau-
gebiet, die Ziele und Funktionen des Vorbehaltsgebietes nicht (er-
heblich) beeinträchtigt. Das Gegenteil ist der Fall. 

 
Es wurden eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchge-
führt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass durch die genannten 
und im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs- und CEF-Maß-

nahmen keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind. Seitens der Unteren Naturschutzbe-
hörde als zuständige Behörde wurde diesbezüglich keine Bedenken 
hervorgebracht.  
 
Durch die Extensivierung werden die Flora und Fauna gefördert und 
trägt damit erheblich zum Artenschutz und Aufwertung der Fläche 

bei. Die ausbleibende Düngung der Fläche hat einen positiven Ef-

fekt auf den Boden- und Wasserhaushalt.  
Die Eingrünung reduziert die visuelle Erscheinung und damit die 
Auswirkung aufs Landschaftsbild. 
 
Die Durchgängigkeit für Wild ist weiterhin gegeben und hat hierauf 

wenig Einfluss. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

 
 
 
 
 
Eingriffsvermeidung durch ökologische Gestaltungs- und Pflege-

maßnahmen: 
Bei der gegenständlichen Planung sollen erhebliche Beeinträchti-
gungen des Naturhaushalts durch hochwertige Gestaltungs- und 
Pflegemaßnahmen vermieden werden. Dafür sind entsprechende 
Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen möglichst flächendeckend 

(auch unter den Modulen) umzusetzen. Um dies sicherzustellen 
sind folgende Hinweise zur Versiegelung durch Betonfundamente, 

Herstellung und Unterhaltung von extensiv genutztem, artenrei-
chem Grünland sowie zur Eingrünung zu beachten. 
 
 
 
 

 
 
Versiegelung durch Betonfundamente: 

Im § 1 zur Art der baulichen Nutzung werden vereinzelt Betonfun-
damente erwähnt, ohne dass die Art und der Umfang der Betonfun-
damente näher erläutert wird. Eine abschließende naturschutzfach-
liche Beurteilung ist erst mit entsprechenden Angaben zur Art und 

Umfang von Betonfundamenten möglich, was die Flexibilität im 
Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach Ansicht 
der unteren Naturschutzbehörde nicht unverhältnismäßig ein-
schränkt. 
 
Mit Verweis auf die Hinweise zur landes- und bauplanerischen Be-
handlung von Freiflächen Photovoltaikanlagen (StMB 10.12.2021) 

und in Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde (Frau Kri-

ckel Regierung von Schwaben u.a. zuständig Eingriffsregelung bei 
Freiflächen Photovoltaik-Anlagen) geht die empfohlene Eingriffsver-
meidung durch entsprechende Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen 
von vernachlässigbaren Eingriffen durch Versiegelung aus, so dass 
die Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen möglichst flächendeckend 

zur Eingriffsvermeidung zum Tragen kommen. Daher sind für die 
abschließende Beurteilung konkrete Angaben zur Art und Umfang 

Durch die verschiedene Festsetzungen im Bauleitplanverfahren 
kann davon ausgegangen werden, dass die Ziele und Funktionen 
des Vorbehaltsgebietes entsprechend eingehalten werden.  
 
Die Überstellung der Fläche mit PV-Modulen ist durch den Rückbau 
temporär und eine Nachnutzung durch die Landwirtschaft wieder 

möglich. 
 
Ergeht zur Kenntnis 
Die Hinweise zur landes- und bauplanerischen Behandlung von 
Freiflächen Photovoltaikanlagen (StMB 10.12.2021) wurde mit den 

Hinweisen des Bayrischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr (StMB) vom 05.12.2024 nochmals konkretisiert, bei der 

neue Regelungen zum Thema Ausgleichsflächen für PV-Freiflächen-
anlagen bereitgestellt werden.  
Das vorliegende Vorhaben fällt mit seiner Größe und seinen Fest-
setzungen unter das Vereinfachte Verfahren Anwendungsfall 1. 
Hierdurch liegen grundsätzlich keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushalts vor. Festsetzungen zu einem bestimmten 

Entwicklungsziel und den dazugehörigen (Pflege-) Maßnahmen sind 
nicht mehr erforderlich. Dennoch wird weiterhin angestrebt, ein 
Entwicklungsziel festzulegen, wobei ein artenarmes Extensivgrün-

land (G211) als ausreichend angesehen wird. 
Die Eingrünung zur Einbindung ins Landschaftsbild wird angepasst. 
 
Angaben zu den Betonfundamenten wurden im Vorhaben- und Er-

schließungsplan dargestellt. Die Betonfundamente sind nur bei Tra-
fostationen, der Übergabestation und dem Batteriespeicher ge-
plant. Der Zaun benötigt keine Betonfundamente. Dies wird ent-
sprechend im Vorhaben- und Erschließungsplan angepasst. Die Mo-
dule benötigen, wie schon bisher aufgezeigt auch keine Betonfun-
damente. Dies wird im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie un-
ter § 1 Art der baulichen Nutzung angepasst. Damit werden nur für 

eine untergeordnete Zahl von baulichen Anlagen Betonfundamente 

benötigt.  
Das vorliegende Vorhaben fällt mit seiner Größe und seinen Fest-
setzungen laut den neuesten Hinweisen des StMB „Bauleitplaneri-
sche Eingriffsregelung“ vom 05.12.2024 unter das Vereinfachte 
Verfahren Anwendungsfall 1. In diesem Fall liegen nach den neues-

ten Hinweisen grundsätzlich keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts vor.  
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

von Betonfundamenten zwingend erforderlich. Ein pauschaler und 
damit ungeregelt bzw. unbegrenzter Einsatz von Betonfundamen-
ten ist nicht mit einer rechtssicheren naturschutzfachlichen Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung vereinbar. 
 
Darüber hinaus sind in Sachen Betonfundamente Angaben zum 

Rückbau erforderlich, um einschätzen zu können, ob damit um-
fangreichere Erdarbeiten und ggf. Wiederverfüllungen erforderlich 
sind. 
 
Herstellungs- und Unterhaltungspflege von artenreichen Extensiv-

grünland (BNT G212): 
Nach aktuellem fachlichem Erfahrungs- und Kenntnisstand stellt 

sich selbst bei längeren Beobachtungszeiträumen, insbesondere auf 
zuvor langjährig intensiv genutztem Grünland, kein artenreiches 
Inventar durch alleinige Extensivierung der Flächen ein. Die untere 
Naturschutzbehörde empfiehlt daher, gleich entsprechende Maß-
nahmen zur Artenanreicherung mit einzuplanen und bittet hierzu 
folgende Anmerkungen zu beachten: 

 
Maßnahmen zur Artenanreicherung sind erst nach einer Aushage-
rungsphase von voraussichtlich 3 Jahren erfolgsversprechend. 

Während der Aushagerung kann eine 3- bis 4-malige Mahd mit 
Dünge- und Pestizidverzicht für eine zusätzliche Nährstoffreduktion 
sorgen. 
 

Für die Ansaatmischung wird ein Verhältnis von 75% Kräutern und 
25% Gräsern empfohlen, um die erforderliche Deckung von min-
destens 10 wiesentypischen Kräutern (§ 30 Bestimmungsschlüssel 
Tafel 36) zu erreichen. 
 
Durch den Vorhabensträger hat eine Vorprüfung der gebietseige-
nen Herkunft der Saatgutmischung im Abgleich mit der Positivliste 

(Ursprungsgebiet 17) zu erfolgen und tabellarisch nachzuweisen. 

Ein benutzerfreundliches Werkzeug hierfür ist der Artenfilter des 
Bundesamtes für Naturschutz (Artenfilter). Wichtig für einen prüf-
baren Übersicht ist, dass auch ungeeignete Arten angezeigt werden 
(Haken auf der Ergebnisseite des Artenfilters muss aktiviert wer-
den!). 

 

Festsetzungen zu einem bestimmten Entwicklungsziel und den da-
zugehörigen (Pflege-) Maßnahmen sind nicht mehr erforderlich. 
Dennoch wird weiterhin angestrebt, ein Entwicklungsziel festzule-
gen, wobei ein artenarmes Extensivgrünland (G211) als ausrei-
chend angesehen wird. 
Im Durchführungsvertrag wird eine Rückbauverpflichtung festge-

legt. Wie bereits beschrieben ist die Zahl der Betonfundamente be-
grenzt und benötigt keine weiteren Vorgaben.  
Eine Folgenutzung nach dauerhafter Nutzungsaufgabe wird in den 
Unterlagen ergänzt.  
 

Durch die neuen Hinweise vom 05.12.2024 sind keine Festsetzun-
gen zu einem bestimmten Entwicklungsziel und den dazugehörigen 

Maßnahmen mehr erforderlich. Dennoch wird weiterhin angestrebt, 
ein Entwicklungsziel festzulegen, wobei ein artenarmes Extensiv-
grünland (G211) als ausreichend angesehen wird. 
 
 
 

 
 
Die Festsetzungen werden entsprechend dem Wunsch der Fach-

stelle angepasst. So ist in den ersten voraussichtlich 3 Jahren eine 
3- bis 4-malige Mahd durchzuführen. Danach kann wie bisher fest-
gesetzt auf eine zweimalige Mahd pro Jahr umgestellt werden. 
 

 
Durch die neuen Hinweise vom 05.12.2024 werden generell keine 
Festsetzungen zu einem bestimmten Entwicklungsziel und -maß-
nahmen mehr notwendig. Die Festsetzung einer Ansaat (-mi-
schung) entfällt, da auch das Entwicklungsziel entsprechend ange-
passt wurde. 
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Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Eine Beweidung mit Schafen zum Beispiel erfolgt ohne Konzept 
sehr selektiv mit einhergehendem Verlust der kräutigen Arten, der 
den Entwicklungszielen zur Herstellung von artenreichen Extensiv-
grünland zuwiderlaufen kann. Im Fall einer Beweidung ist daher ein 
genaues Beweidungskonzept mit Stoßbeweidung und Nachtpfer-
chung in dafür ausgesparten Bereichen, möglichst außerhalb des 

artenreichen Extensivgrünlands, in denen eine Nährstoffanreiche-
rung nicht vermieden werden kann, erforderlich. Eine Beweidung 
ist damit nur in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde zulässig. 
 

Eingrünung: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Schutz-
gut Landschaftsbild: 

Gemäß § 1 a BauGB ist die Eingriffsregelung nach dem Bundesna-
turschutzgesetz in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksich-
tigen. Eingriffe ins Landschaftsbild sind demnach grundsätzlich 
durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbil-
des zu kompensieren. Hierbei sind sowohl die nahen als auch die 
fernen Sichtbeziehungen zu berücksichtigen. Zusätzlich erlangt das 

Schutzgut Landschaftsbild in der Abwägung eine vorrangige Bedeu-
tung durch das landschaftliche Vorbehaltsgebiet mit hohen Erho-
lungswert (siehe FNP) zu. 

 
Durch den nach Norden, Süden und Osten angrenzenden Wald 
werden Eingriffe ins Landschaftsbild bereits vermieden. Eine erheb-
liche Störung von Fernsichtbeziehungen entsteht nicht. Lediglich 

nach Westen hin zur Straße Öschberg, die als Wanderroute intensiv 
genutzt wird, muss das Landschaftsbild landschaftsgerecht wieder-
hergestellt werden. 
 
Aus naturschutzfachlichen Gesichtspunkten ist eine landschaftsge-
rechte Neugestaltung des Landschaftsbildes nur durch eine mindes-
tens 2-reihige, freiwachsende Hecke gebietseigener Gehölze (Her-

kunftsgebiet 6.1) erreichbar. Unter Berücksichtigung üblicher 

Pflanzabstände und geltender Grenzabstände für Pflanzungen mit 
einer potenziellen Höhe über 2 m ist i. d. R. eine 2-reihige Eingrü-
nung auf einer Mindestbreite von 5 m einzuplanen. Es sollte eine 
lockere Gehölzpflanzung durch Anlage von Gehölzgruppen jeweils 
bestehend aus ca. 5 Einzelpflanzen angelegt werden, um einen or-

ganzische Übergang der baulichen Anlagen zur freien Landschaft 
hin zu erwirken. Eine Festsetzung von 60 - 70 % zu bepflanzender 

Nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist ein Be-
weidungskonzept nicht notwendig. Aufgrund des neuen Zielzustan-
des der Fläche ist dies nicht mehr erforderlich. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Fachstelle bekundet, dass nur nach Westen das Landschaftsbild 

wiederherzustellen ist. Aus diesem Grund wird entlang der West-
seite eine einreihige Heckenpflanzung samt Kletterpflanzen vorge-
nommen.  
Diese Form der Eingrünung zur Milderung der Sichtbarkeit und des 
Eingriffs ins Landschaftsbild wird als ausreichend empfunden. Eine 
zweireihige Heckenpflanzung auf einer Mindestbreite von 5 m als 

freiwachsende und in lockerer Pflanzung auf 60-70 % der Fläche 
wird als überdimensioniert empfunden, die aufgrund der lockeren 
Bepflanzung keinen sichtbaren Mehrwert erlangt. Daher wird eine 

einreihig, aber „dichtere“ Heckenpflanzung auf 80-90 % von 100 % 
als sinnvoller und platzsparender erachtet. Dieser Pflanzbereich 
wird aber von bisher 1,5 m Breite auf 2,5 m Breite erweitert, um 
den geltenden Grenzabstand einzuhalten. Dadurch können die 

Pflanzen dennoch leicht versetzt in Gruppen gepflanzt werden und 
auf Lücke mit Kletterpflanzen am Zaun ergänzt werden. 
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öffentlicher bzw. privater Grünfläche hat sich in der Praxis als aus-
reichend wirksam erwiesen. Die bisher eingeplante 1-reihige Ein-
grünung auf 1,5 m Breite wird aus naturschutzfachlichen Gesichts-
punkten als unzureichend angesehen. Bereits in einer E-Mail vom 
30.07.2024 an das Stadtplanungsamt hat die untere Naturschutz-
behörde auf die Notwendigkeit einer mindestens 2-reihigen Eingrü-

nung hingewiesen. 
 
Artenschutz: 
Gemäß den „Kemptener Leitlinien für die Zulassung von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen“ (23.01.2024) ist eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung erforderlich. In Anlehnung an die Empfeh-
lungen des LfU zum Prüfablauf (Arbeitshilfe - Spezielle artenschutz-

rechtliche Prüfung - Prüfablauf - Publikationsshop der Bayerischen 
Staatsregierung) empfiehlt die untere Naturschutzbehörde im ers-
ten Schritt eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit einer 
Übersichtsbegehung durchzuführen. 
 
Die pauschale Festsetzung von artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen, wie gegenständlich im Sinne einer Worst-Case-
Betrachtung der Fall, entspricht weder einem rechtssicheren Vorge-
hen noch einem kostensparenden und verhältnismäßigen Vollzug 

der Bebauungsplanung. Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. die 
Baufenster während der Bauphasen mittel Reptilienschutzzäunen 
gegen eine spontane Besiedlung abzusichern, ist erfahrungsgemäß 
sehr aufwendig. Im Vergleich dazu ist eine Relevanzprüfung mit 

vorheriger Übersichtsbegehung (s. o.), mit der im vorliegenden Fall 
z. B. Vorkommen von Zahneidechsen mit ausreichender Sicherheit 
voraussichtlich ausgeschlossen werden können, zielführender. An-
dere Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. der 10 m Abstand zu po-
tenziellen Leitstrukturen von Fledermäusen, können dagegen im 
Rahmen der Relevanzprüfung durchaus angebracht werden, um 
eine nachteilige Wirkungsbeziehung auszuschließen und damit den 

Untersuchungsrahmen entsprechend einzuschränken. Bitte das ar-

tenschutzrechtliche Vermeidungskonzept überarbeiten und eine ar-
tenschutzrechtliche Relevanzprüfung (zu jeglicher Jahreszeit) 
durchführen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Relevanzprüfung wurde am 28.05.2023 durchgeführt. Die 
Kemptener Leitlinien wurden am 23.01.2024 herausgegeben und 

konnten daher nicht berücksichtigt werden. Der Inhalt der Rele-
vanzprüfung wurde zum Zeitpunkt der Erstellung eng mit dem Amt 

f. Umwelt- und Naturschutz abgestimmt. Die in der Relevanzprü-
fung genannten Vermeidungsmaßnahmen wurden in die Unterlagen 
zum Bebauungsplan übernommen.  
Nach Rücksprache mit dem Amt f. Umwelt- u. Naturschutz kann 
von einer Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
abgesehen werden. Die vorliegende Relevanzprüfung reicht aus. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Eine Folgenutzung nach der dauerhafter Aufgabe der Nutzung als 
PV Anlage wird in den Unterlagen ergänzt.  
Auf den Durchführungsvertrag, der zwischen dem Bauherren und 

der Stadt Kempten vor Satzungsbeschluss geschlossen wird, wird 

verwiesen. Als Folgenutzung wird eine landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung festgesetzt. 
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Festsetzungen zur wirtschaftlichen Folgenutzung: 
Zur Sicherung des bestehenden Dauergrünlands ist eine mindes-
tens 5 Jahre währende Grünlandnutzung als landwirtschaftliche Fol-
genutzung festzusetzen. 

Ergebnis der Abwägung: 
In den Festsetzungen wird das Entwicklungsziel angepasst, eine 
Folgenutzung für die Fläche, weitere Pflegemaßnahmen der He-
ckenplanung wird ergänzt. 
Die Festsetzung zur Ansaat entfällt und die Festsetzungen zur Ein-
grünung wird angepasst.  

16.  Stadt Kempten 
Amt f. Wirt-
schaft und 
Stadtentwick-
lung vom 

04.11.2024 

Seitens des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung bestehen 
zum Vorhaben 25. FNP-Änderung „Sondergebiet Freiflächen-PV-An-
lage Öschberg“ keine Einwände oder Anregungen.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

17.  Stadt Kempten 
Amt für Tiefbau 
und Verkehr 
Amt 66 vom 
05.11.2024 

Verfahrensstand:   
Frühzeitige Beteiligung gem. §4(1) BauGB   
Wir bitten folgende Anmerkungen bei der weiteren Bearbeitung des 
Bebauungsplans zu berücksichtigen:   
 

Abteilung 66.1:  
(Frau Reichart – Abteilungsleitung 66.1)   
Die Belange von Abteilung 66.1 sind nicht betroffen. Es gibt keine 
Anmerkungen.  
 

Abteilung 66.2:  
(Herr Kral – Abteilungsleitung 66.2)   

Die Belange von Abteilung 66.2 sind nicht berührt. Es gibt keine 
Anmerkungen.   
 
Abteilung 66.3:  
(Herr Berger – Abteilungsleitung 66.3)   
Aus verkehrsrechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit der Pla-
nung.  

 
Abteilung 66.4:  
Aus Sicht der Abteilung Stadtgrün bestehen keine Bedenken gegen 

die 25. Änderung des Flächennutzungsplans.   
 
Zusammenfassung:   

Gegen die 25. Änderung des Flächennutzungsplans „Sondergebiet 
Freiflächen-PV-Anlage Öschberg“ bestehen aus Sicht des Amtes für 
Tiefbau und Verkehr zusammenfassend keine Einwände. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
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18.  Stadt Kempten 
Bauverwaltung 
und Bauord-
nungsamt 
18.10.2024 

Keine Anregungen Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

19.  Stadt Kempten 
Beitragsabtei-
lung vom 
15.10.2024 

Von Seiten der Beitragsabteilung bestehen keine Einwände zur 
FNP-Änderung „Sondergebiet Freiflächen PV Anlage Öschberg“. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

20.  Vodafone 
Deutschland 

GmbH vom 
30.10.2024 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutsch-
land GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine 

Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Tele-
kommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht 
geplant. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

21.  Wasserwirt-

schaftsamt 
Kempten vom 
08.11.2024 

Zu oben genannter Planung (Fassung vom 25.09.2024) bestehen 

aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Einwände. 
 
Wir bitten um Beachtung der folgenden fachlichen Empfehlungen 
und Hinweise: 
 
Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehenden oder ge-

planten, öffentlichen Trinkwasserschutzgebiet und in keinem was-
serwirtschaftlichen Vorranggebiet Wasserversorgung. 
 
Private Trinkwasserversorgungen sind uns nicht bekannt. 
 
Sollten weitere Trassenplanungen (Strom) zur Versorgung der PV-

Anlage geplant sein, wird von unserer Seite der Stadt Kempten 
dringendst empfohlen, dass auch ein Anschluss der umliegenden 
Weiler mit Trinkwasser angedacht wird. Wir sehen es für die Zu-
kunft, unter Berücksichtigung des Klimawandels kritisch, dass in 
vielen Außenbereichen die Versorgungssicherheit durch die priva-

ten kleinen Trinkwasserversorgungen nicht mehr gegeben ist. 
 

Vorsorgender Bodenschutz 
Im vorliegenden Umweltbericht wurde das Schutzgut Boden nach 
dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Ein-
griffsregelung nach Bauleitplanung“ erfasst und bewertet. Es fehlt 

 

 
 
 
 
 
 

Die Hinweise zum Thema Wasserversorgung ergehen zur Kenntnis.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Die Hinweise zum Thema Vorsorgender Bodenschutz ergehen zur 
Kenntnis.  
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im Umweltbericht jedoch eine Bewertung der Bodenfunktionen so-
wie eine Prüfung, inwieweit das Vorhaben zu einer nachteiligen 
Veränderung der Bodenfunktionen führt. Diese Bewertung ist unter 
Nutzung der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der Planung“ 
(LfU, 2003) nachzuholen. 
 

Die geplante Baumaßnahme umfasst eine Eingriffsfläche von 
> 3.000 m². Um erhebliche nachteilige Auswirkungen des Vorha-
bens auf das Schutzgut Boden zu vermeiden und zu vermindern, 
wird dringend empfohlen, in der Planungs-, Ausführungs- und 
Rückbauphase eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gemäß 

DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bau-
vorhaben“ zur Begleitung und Dokumentation des Vorhabens zu 

beauftragen (BBodSchV §4 (5)). So wird unter anderem die Ver-
dichtungsempfindlichkeit es Bodens (organische Böden sind diesbe-
züglich sehr empfindlich) bei den Bauphasen sowie beim Unterhalt 
der PV-Anlage berücksichtigt. 
 
Die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person 

muss über die notwendige Sach- und Fachkunde verfügen. 
Nach DIN 19639 (2019) sollte eine BBB bereits in der Genehmi-
gungsphase mit der Erstellung eines vorhabenbezogenen Boden-

schutzkonzeptes beauftragt werden. 
 
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor phy-
sikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwer-

tung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 
19731 (2023-10) zu berücksichtigen. 
Zur Minimierung der baubedingten Auswirkungen auf das Schutz-
gut Boden sind temporäre Lagerflächen gering zu halten und be-
vorzugt auf bereits versiegelten bzw. verdichteten Flächen einzu-
richten. Der Vermeidung von Verdichtung und damit einhergehen-
der verringerter Infiltrationsfähigkeit ist besondere Beachtung zu 

schenken. Aus diesem Grund ist das Befahren von Boden bei un-

günstigen Boden-, Witterungsverhältnissen und Wassergehalten 
möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen ent-
sprechend DIN 18915 zu treffen. 
 
Um eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch das Vorha-

ben gering zu halten, sind die bodenschutzfachlichen Vorgaben aus 

Eine Bewertung der Bodenfunktionen findet nicht statt. Bei der vor-
liegenden Planung handelt es sich um eine Freiflächenphotovoltaik-
anlage, die nicht vergleichbar ist mit typischen Baugebieten. 
Innerhalb des Sondergebietes kommt es zu einer geringen Versie-
gelung der Fläche. Durch die Vorgaben der neuesten Hinweise des 
StMB dürfen maximal 2,5 % der Anlagenfläche versiegelt werden. 

Bei einer Anlagenfläche von ca. 84.070 m² wären dies maximal 
2.102 m².  
 
Des Weiteren ist eine dachartige Aufstellung der Modulreihen in 
Ost-West-Ausrichtung, wenn überhaupt, nur in Form von Modulen 

in nachgeführter Bauweise geplant. Eine Aufstellung in dachartiger 
Aufstellung der Modulreihen ist nicht geplant. Dadurch bleiben die 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden in verträglichem Maße und 
führen bei diesem Plangebiet nicht zu einem kompletten Versagen 
der Bodenfunktionen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Hinweise des StMB ressort-
übergreifend abgestimmt wurden. Auch hier wird auf eine Folge-

nutzung hingewiesen. Dies wird in folgender Planung durch die 
Festsetzung einer Folgenutzung und eine Rückbauverpflichtung im 
Durchführungsvertrag hingewirkt. Eine Folgenutzung setzt dabei 

kulturfähigen Boden voraus.  
Da eine Fläche < 3.000 m² versiegelt wird, wird von einer boden-
kundliche Baubegleitung abgesehen.  
Dennoch ist von einem schonenden Umgang mit dem Schutzgut 

Boden auszugehen, etwa durch Vermeidung von Verdichtung und 
fachgerechte Bodenlagerung. 
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dem Energieatlas Bayern so-wie der LABO-Arbeitshilfe zu berück-
sichtigen: 
• Energieatlas Bayern: https://www.energieatlas.bay-

ern.de/thema_sonne/photovoltaik/bodenschutz  
• LABO-Arbeitshilfe „Bodenschutz bei Standortauswahl, Bau, Be-

trieb und Rückbau von Freiflächenanlagen für Photovoltaik und 

Solarthermie“ insb. Punkte 4 und 5: https://www.labo-deutsch-
land.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html 

 
Freiflächenanlagen für Photovoltaik und Solarthermie werden be-
stimmte Beeinträchtigungen, aber auch spezifische positive Wir-

kungen (durch Bodenruhe) für das Schutzgut Boden zugeordnet. 
Ob und wie stark diese verschiedenen Wirkungen zum Tragen kom-

men, hängt auch vom jeweiligen Anlagentyp und der Bauweise ab. 
Diese vom Anlagentyp abhängigen Auswirkungen auf den Boden 
ergeben sich aus der durch die Form der Gründung ableitbaren di-
rekten Versiegelung, den verwendeten Materialien (z. B. verzinkter 
Stahl) sowie aus dem sich über Bodenabstand, Modulgröße und 
Standdichte beziehungsweise Reihenabstand ergebenden Grad der 

Überschirmung. 
Vor allem relativ niedrige und dichte, dachartige Aufstellung der 
Modulreihen in Ost-West-Ausrichtung können aus bodenkundlicher 

Sicht zu einem kompletten Versagen der Bodenfunktionen führen, 
was nach einem mehrjährigen Betrieb der PV-Anlage, keine Folge-
nutzung (Grünland oder Acker) des Bodens mehr ermöglicht. Um 
die Überschirmungswirkung zu minimieren, empfehlen wir, den Ab-

stand der Modulreihen deutlich zu erweitern (z. B. auf den für Pfle-
gefahrzeuge erforderlichen Abstand von 2,5 - 3 m). 
 
Des Weiteren empfehlen wir, bei der Gründung mit Rammpfählen 
auf Alternativen zu verzinktem Stahl auszuweichen (Aluminium, 
Edelstahl oder wirkungsstabile Beschichtungen), insbesondere 
wenn die Gründung ganz oder zeitweise im Grund- oder Stauwas-

serbereich liegt. Wir empfehlen außerdem, für die Reinigung der 

Module ausschließlich Wasser vorzusehen. 
 
Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
Schmutzwasser 
Schmutzwasser fällt nach aktuellem Kenntnisstand im Planungsge-

biet nicht an. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Angaben zu den Betonfundamenten wurden im Vorhaben- und Er-
schließungsplan dargestellt. Die Betonfundamente sind nur bei Tra-

fostationen, der Übergabestation und dem Batteriespeicher ge-
plant. Der Zaun benötigt keine Betonfundamente. Dies wird ent-

sprechend im Vorhaben- und Erschließungsplan angepasst. Die Mo-
dule benötigen, wie schon bisher aufgezeigt auch keine Betonfun-
damente. Dies wird im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie un-
ter § 1 Art der baulichen Nutzung angepasst. Damit werden nur für 
eine untergeordnete Zahl von baulichen Anlagen Betonfundamente 
benötigt. Detaillierte Angaben werden hierzu auf Ebene der Er-

schließungsplanung aufgezeigt. 
Bei der Gründung mit Rammpfählen sind Alternativen zu verzink-
tem Stahl – etwa Aluminium, Edelstahl oder wirkungsstabile Be-

schichtungen – zu verwenden, insbesondere wenn die Gründung 
ganz oder zeitweise im Grund- oder Stauwasserbereich liegt. 
Dies trägt aktiv dazu bei, eine Verunreinigung des Grundwassers zu 
verhindern und potenzielle Belastungen des Bodens zu minimieren. 

 
 
 
Die Reinigung der Module findet aufgrund der vorhandenen Was-
serqualität/Wasserhärte ausschließlich mit Wasser mit umweltver-
träglichen Zusätzen statt.  
 

 

 
 
 
 
Die Hinweise zum Thema Ableitung von Schmutz- und Nieder-

schlagswasser ergehen zur Kenntnis.  
 

https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html
https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html


25. Änderung FNP „Sondergebiet Freiflächen-PV-Anlage Öschberg“  
Stadtplanungsamt Kempten 

31 
 

Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

Niederschlagswasser 
Wir gehen davon aus, dass das Niederschlagswasser nicht gesam-
melt wird, sondern nur von den PV-Modulen abläuft und vor Ort 
über die belebte Bodenzone versickert. In diesem Fall liegt keine 
gezielte erlaubnispflichtige Versickerung bzw. Einleitung von Nie-
derschlagswasser ins Grundwasser vor. 

 
Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiet 
Im Luftbild und der Flurkarte ist ersichtlich, dass im Umfeld des 
Planungsbereichs mehrere kleinere Gewässer (Gewässer 3. Ord-
nung) verlaufen. Die genaueren Anforderungen bzw. Verläufe die-

ser Oberflächengewässer sind uns nicht bekannt. Uns liegen auch 
keine Angaben über rechnerisch ermittelte Überschwemmungsge-

biete oder Erkenntnisse über dort abgelaufene Hochwasser- bzw. 
Starkregenereignisse vor. 
 
Die Kommune wird gebeten zu prüfen, ob ihr im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit für Gewässer 3.Ordnung (vgl. Art. 22 und Art. 39 
BayWG) ein kleineres bzw. ggf. verrohrtes Gewässer bekannt ist, 

bei dem aufgrund des Vorhabens wasserwirtschaftliche Belange 
und wasserrechtliche Tatbestände betroffen sind, die beachtet wer-
den müssen. 

 
Von Anlagen bzw. Bauwerken im Bereich an/bei/neben/über/unter 
Gewässern dürfen keine schädlichen Gewässerveränderungen aus-
gehen und die Gewässerunterhaltung darf nicht wesentlich er-

schwert werden. Es ist zu beachten, dass Rückhalteflächen erhalten 
bleiben und das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich verän-
dert wird sowie naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt 
werden und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands des 
Gewässers vermieden oder, soweit dies nicht möglich ist, ausgegli-
chen werden. Es hier insbesondere zu prüfen, ob ggf. ein faktisches 
Überschwemmungsgebiet (HQ100) dieser Gewässer an/in den Pla-

nungsbereich reicht. 

 
Wild abfließendes Wasser/Sturzfluten 
Das Planungsgebiet liegt innerhalb bzw. unterhalb eines geneigten 
Hangbereichs.  Bei der Erschließungsplanung und der Planung der 
einzelnen Bauvorhaben bzw. der Anlagen ist deshalb auf die Gefahr 

von wild abfließendem Wasser bei lokalem Starkniederschlag zu 
achten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiet werden zur Kennt-
nis genommen und in die Begründung eingearbeitet. 
Innerhalb der Planungsfläche ist kein Gewässer 3. Ordnung be-

kannt. Direkt östlich des Plangebiets auf dem Grundstück Flst. Nr. 
1110/5 der Gemarkung Sankt Lorenz entspringt aus der Hanglage 

ein Quellbach, der einen Zufluss zum Gewässersystem des Bleicher 
Bachs darstellt, einem Gewässer III. Ordnung ohne besonderen 
Schutzstatus.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Wild abfließendes Wasser und Sturzfluten werden zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begründung eingearbeitet. Auf Grundlage der 

vorliegenden Starkregenkarten wird deutlich, dass auf der Pla-
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Gebäude und Anlagen sind auch abseits von oberirdischen Gewäs-
sern vielfältigen Gefahren durch Wasser (Starkregen, Sturzfluten, 
hohe Grundwasserstände) ausgesetzt. So können überall Überflu-
tungen der Straßen bei Starkregenereignissen oder in Hanglagen 
Sturzfluten durch lokale Unwetterereignisse auftreten. Bei urbanen 

Sturzfluten sind keine nennenswerten Vorwarnzeiten möglich. 
 
Wir empfehlen daher das Auftreten urbaner Sturzfluten und ihrer 
Auswirkungen bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu prüfen 
und ggf. Maßnahmen in die Planungsunterlagen zu integrieren. Im 

Einzelfall ist auch die Geländeneigung und Gebäude- bzw. Anla-
genanordnung bei der Risikoanalyse zu beachten. 

 
Hierzu können ggf. auch insbesondere die Ergebnisse bzw. Er-
kenntnisse aus der von der Stadt Kempten beauftragten 
Starkregenuntersuchung herangezogen werden. Siehe hierzu auch 
unter: 
https://www.kempten.de/starkregenkarte-22273.html 

 
Wir verweisen (insbes. bzgl. Nachbarschutz) auf die entsprechen-
den Anforderungen des § 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Das Amt für Umwelt- und Naturschutz (Wasserrecht) der Stadt 
Kempten erhält Abdruck dieses Schreibens per Email. 

nungsfläche und den angrenzenden Grundstücken keine Gefähr-
dung durch Starkregenereignisse besteht. Die Fläche ist nahezu 
eben und weist nur geringfügige Zuflüsse auf. In Geländesenken 
oder Mulden innerhalb des Plangebietes sammelt sich etwas Was-
ser, das nach Osten abfließt. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ergebnis der Abwägung: 
Angaben zu Fundamenten werden im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan angepasst. 

 

  

https://www.kempten.de/starkregenkarte-22273.html


25. Änderung FNP „Sondergebiet Freiflächen-PV-Anlage Öschberg“  
Stadtplanungsamt Kempten 

33 
 

Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 

zur Fassung vom 20.03.2025 

 

3. Auslegung umweltrelevanter Stellungnahmen und Gutachten 

Folgende umweltrelevante Stellungnahmen und Gutachten sind verfügbar: 

Schutzgut Mensch: 

• Stadt Kempten, Amt f. Umwelt- u. Naturschutz, UNB, Stellungnahme vom 13.11.2024 

 

Schutzgut Biologische Vielfalt: 

• Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Kempten Bereich Forsten Immenstadt, Stellungnahme vom 17.10.2024 
• Regierung von Schwaben Augsburg, Stellungnahme vom 31.10.2024  

• Regionaler Planungsverband Allgäu Kaufbeuren, Stellungnahme vom 04.11.2024 
• Stadt Kempten, Amt f. Umwelt- u. Naturschutz, UNB, Stellungnahme vom 13.11.2024 
• Relevanzprüfung zur geplanten „Freiflächen PV-Anlagen in Öschberg“ Dipl.-Biologe P.Harsch, Juni 2023 

 

Schutzgut Fläche: 

• Bayerischer Bauernverband Kempten, Stellungnahme vom 31.10.2024 

 

Schutzgut Boden- und Geomorphologie: 

• Bayerischer Bauernverband Kempten, Stellungnahme vom 31.10.2024 
• Stadt Kempten, Amt 35 – Altlasten, Stellungnahme vom 08.11.2024 

• Stadt Kempten, Amt f. Umwelt- u. Naturschutz, UNB, Stellungnahme vom 13.11.2024 
• Wasserwirtschaftsamt Kempten, Stellungnahme vom 08.11.2024 

 

Schutzgut Wasser: 

• Stadt Kempten, Amt f. Umwelt- u. Naturschutz, Untere Wasserrechtsbehörde, Stellungnahme vom 28.10.2024 

• Wasserwirtschaftsamt Kempten, Stellungnahme vom 08.11.2024 
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zur Fassung vom 20.03.2025 

 

Schutzgut Landschaftsbild: 

• Regierung von Schwaben Augsburg, Stellungnahme vom 31.10.2024  
• Regionaler Planungsverband Allgäu Kaufbeuren, Stellungnahm vom 04.11.2024 
• Stadt Kempten, Amt f. Tiefbau und Verkehr, Stellungnahme vom 05.11.2024 

 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege München, Stellungnahme vom 16.10.2024 

 

Die Verwaltung empfiehlt, folgende umweltbezogene Stellungnahmen als wesentlich einzustufen und im Rahmen der öffentlichen 

Auslegung auszulegen: 

• Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Kempten Bereich Forsten Immenstadt, Stellungnahme vom 17.10.2024 
• Regierung von Schwaben Augsburg, Stellungnahme vom 31.10.2024  

• Regionaler Planungsverband Allgäu Kaufbeuren, Stellungnahme vom 04.11.2024 
• Stadt Kempten, Amt f. Umwelt- u. Naturschutz, UNB, Stellungnahme vom 13.11.2024 

• Stadt Kempten, Amt 35 – Altlasten, Stellungnahme vom 08.11.2024 
• Stadt Kempten, Amt f. Umwelt- u. Naturschutz, Untere Wasserrechtsbehörde, Stellungnahme vom 28.10.2024 
• Wasserwirtschaftsamt Kempten, Stellungnahme vom 08.11.2024 

• Relevanzprüfung zur geplanten „Freiflächen PV-Anlagen in Öschberg“ Dipl.-Biologe P.Harsch, Juni 2023 

 

 


